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Antrag 

der Abgeordneten Ulrich Singer, Benjamin Nolte, Ferdinand Mang und Fraktion 
(AfD) 

Verpflichtende Studiengebühren für Studenten aus Drittstaaten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die notwendigen Schritte für eine Gesetzesän-
derung des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) dahingehend zu un-
ternehmen, dass bayerische Hochschulen, welche durch öffentliche Gelder gefördert 
werden, ab dem Wintersemester 2025/2026 Studiengebühren von ausländischen Stu-
denten erheben müssen (ausgenommen sind Studenten aus dem Europäischen Wirt-
schafts- und EU-Raum oder gleichgestellten Staaten sowie aus Staaten, mit denen ent-
sprechende Abkommen bestehen). 

Um die unterschiedlichen Begebenheiten der einzelnen Hochschulen zu berücksichti-
gen, bleibt die Bemessung der Höhe der Studiengebühr den Hochschulen überlassen, 
muss jedoch mindestens 1 500 Euro für einen Bachelorstudiengang und 2 000 Euro für 
einen Masterstudiengang je Semester betragen. 

 

 

Begründung: 

Bayern ist nach wie vor ein Bildungstransitland. Viele Menschen kommen lediglich aus 
dem Ausland in den Freistaat, um in Bayern kostengünstig zu studieren und um dann 
nach erfolgreichem Abschluss wieder in das Herkunftsland zurückzukehren. 

Laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes (Stand: 31.12.2022) hatten 
45 Prozent der ausländischen Studenten fünf Jahre nach Beginn des Studiums 
Deutschland bereits wieder verlassen. Nach zehn Jahren waren es bereits 54 Prozent. 

Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei Studenten aus Ländern wie China oder den 
Vereinigten Staaten. Hier ist die Verbleibequote nochmals wesentlich geringer (35 Pro-
zent und 19 Prozent nach zehn Jahren). 

Zwei Beispiele, welche besonders kritisch zu betrachten sind. Deutsche Steuerzahler 
finanzieren die Ausbildung chinesischer Staatsbürger, die im Anschluss hochqualifiziert 
nach China zurückkehren, um dort deutsches Know-how unter einfacheren Marktbedin-
gungen zu etablieren, um dann in globale Konkurrenz zu Deutschland zu treten. 

US-Bürger hingegen umgehen, indem sie in Deutschland studieren, die bekannterweise 
hohen Studienkosten in den Vereinigten Staaten. Der deutsche Steuerzahler kommt 
hier also für eine zweifelhafte US-Politik auf. 

Die deutschen Steuerzahler dürfen nicht länger die volle Last der Finanzierung von Bil-
dungsangeboten für Studenten aus Drittstaaten tragen. 

Hierbei geht es nicht darum, Studenten aus weniger privilegierten Verhältnissen den 
Zugang zu deutscher Hochschulbildung zu verwehren, sondern darum, dass diejeni-
gen, die von der hohen Qualität der deutschen Hochschulbildung profitieren und später 
außerhalb Deutschlands wirtschaftliche Vorteile genießen, sich angemessen an diesen 
Kosten beteiligen. 
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Durch die zusätzlichen Einnahmen können Hochschulen in die Verbesserung ihrer 
Lehrangebote, in moderne Infrastrukturen und in die Forschung investieren. Diese In-
vestitionen sind dringend notwendig, um Deutschlands Position im globalen Wettbe-
werb um die besten Köpfe zu wahren und auszubauen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Ulrich Singer, Benjamin Nolte, Ferdinand Mang und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 19/1996 

Verpflichtende Studiengebühren für Studenten aus Drittstaaten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Benjamin Nolte 
Mitberichterstatter: Prof. Dr. Michael Piazolo 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 10. Sitzung am 
15. Mai 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ulrich Singer, Benjamin Nolte, Ferdinand Mang und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 19/1996, 19/2607 

Verpflichtende Studiengebühren für Studenten aus Drittstaaten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU 

und AfD. Gegenstimmen? – Es liegen keine vor. Stimmenthaltungen? – Ebenso nicht. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, gebe ich bekannt, dass der Ausschuss für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration in seiner Sitzung vom 

20. Juni 2024 die Anträge auf Aufhebung der Immunität von zwei Mitgliedern des 

Landtages beraten und in beiden Fällen die Aufhebung der Immunität befürwortet hat. 

Eine Aussprache findet hierzu nicht statt. Ich lasse zunächst über die Beschlussemp-

fehlung des federführenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 

und Integration auf der Drucksache 19/2667 abstimmen.

Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. 

– Die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der GRÜNEN. Ge-

genstimmen! – Bei der AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Es liegen keine vor. Die 

Immunität ist aufgehoben.

Nun kommen wir zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des federführenden 

Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration auf Drucksa-

che 19/2668.
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Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.

(Unruhe)

– Das ist die zweite Aufhebung der Immunität. Darüber wird getrennt abgestimmt. Es 

handelt sich um die Drucksache 19/2668. Wer ist dafür? – BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER und CSU. Ich bitte, Gegenstimmen anzuzeigen. 

– AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Liegen nicht vor. Die Immunität ist in dieser 

Sache ebenfalls aufgehoben.

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Auf der Ehrentribüne möchte ich die Präsidentin 

des Bayerischen Obersten Rechnungshofes, Frau Piwernetz, begrüßen, die den Bera-

tungen zum Antrag des ORH auf Entlastung aufgrund des Beitrags zur Haushaltsrech-

nung 2022 für den Einzelplan 11 beiwohnt. – Ich freue mich, dass Sie hier sind, herz-

lich willkommen.

(Allgemeiner Beifall)
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